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“Reportagen aus der Region”: 72 neue Titel geschützt

Noch sind nicht alle Nischen im Markt der Regionalzeitungen besetzt. Sei es nun der “Marktplatz Böblingen”, die”neue Bremer Zeitung”
oder ein Reportage-Magazin für “Mäkelbörg (Mecklenburg)”. Doch auch das Fernsehen kümmert sich mit “Rheinsport” und “Konsole Köln”
mehr um Regionales. Alle 72 Titel finden Sie auf Seite 2. (AL)

Imagewerbung mit “Tierschutz” erlaubt

In einer Zeitungsanzeige
das eigene Angebot mit dem
Hinweis auf ein Engagement
beim Tier- und Artenschutz zu
unterstützen ist, nach Ansicht
des Bundesger ichtshofes
(BGH) durchaus erlaubt.

Ein Optiker hatte seine
Brillen-Werbung mit dem
Text “... unterstützt die Ak-
tionsgemeinschaft Artenschutz
e.V.” und dem Emblem der
Aktionsgemeinschaft, die sich
für den Schutz bedrohter Tier-
arten einsetzt, versehen. So-
wohl Landgericht als auch
Berufungsgericht hielten dies
für wettbewerbswidrig. Es

handle sich um eine Imagewer-
bung, die in keinem sachlichen
Zusammenhang mit den ange-
botenen Waren stehe und da-
rauf abziele, das Kundenver-
halten unsachlich zu beeinflus-
sen. Die Karlsruher Richter ha-
ben das Urteil jetzt aufge-
hoben. Die Anzeige würde die
Verbraucher nicht unange-
messen unsachlich beeinflus-
sen. Soweit f rüheren
Entscheidungen strengere
Maßstäbe zu entnehmen seien,
hielte der Senat (des BGH)
nicht mehr daran fest.
Bundesgerichtshof, Urteil vom
22.09.2005, AZ.: I ZR 55/02

Sonnenbrillen für jugendliche Leser

Die Teenie-Zeitschrift
“16” hatte 2001 ihrer Au-
gust-Ausgabe eine trendige
Sonnenbrille beigelegt. Das
hielt ihre Mitbewerberin für
wettbewerbswidrig und klagte.
Der Kaufpreis der Zeitschrift
lag bei 4,50 DM. Der reguläre
Verkaufspreis der Sonnenbrille
bei 30 DM. Ein großer Teil der
Zielgruppe würde die Zeit-
schrift daher nur aufgrund der
beigelegten Brille kaufen, argu-
mentierte die Klägerin.

Der Bundesgerichtshof
hat den Streit jetzt entschie-
den: Das Angebot der Zeit-
schrift sei kein wettbewerbs-

recht l ich unzuläss iges
Kopplungsangebot. Auch bei
Kindern und Jugendlichen im
Alter zwischen 12 und 18 Jah-
ren sei nicht davon auszuge-
hen, dass die Rationalität der
Nachfrageentscheidung wegen
der Zugabe der Sonnenbrille
vollständig in den Hinter-
grund trete.

Von der Ausnutzung der
Unerfahrenheit dieser Ver-
brauchergruppe, die besonders
schutzbedürftig sei, könne
nicht ausgegangen werden.
Bundesgerichtshof,
Urteil vom 22.09.2005,
AZ.: I ZR 28/03

www.titelschutzanzeiger.de • Fon: +49 - 40 / 609 009 - 61 • Fax: +49 - 40 / 609 009 - 66



Für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Tonträger, Hörfunk, TV und Film

DERTITELSCHUTZ
ANZEIGER

Deutschlands führendes Spezialmedium für Titelschutz

5. Okt. 2005
Woche 40

Nr. 741

Diese Woche: 72 Titel
1000 Fragen an die Wissenschaft
500 Pflegeleichte Pflanzen

für Ihren Traumgarten
Auf den Spuren der Natur
Berlin - Unsere Hauptstadt einst und heute
Blick Punkt bzw. Blickpunkt

das News und Reportage-Magazin
Blick Punkt bzw. Blickpunkt

Reportage Magazin für
Mäkelbörg (Mecklenburg)

BYM
Car Operator
Caroperator
CHAMPIONIZER
Collage
DEKRA Car Operator
Der Fluch von Hellestad
DER TEUFEL IN DIR - LYING IN WAIT
Dichter am Ball
die kultigsten Musiker aller Zeiten
die kultigsten Musiker Deutschlands
die kultigsten Sportler aller Zeiten
die kultigsten Sportler Deutschlands
die kultigsten Stars aller Zeiten
die kultigsten Stars Deutschlands
Erfolgstrainer
FUNDUS
Geschichten aus der Geschichte

Gezielt gegen Gastritis
Grand Prix des Karneval(s)
HILFE, DAD ALLEIN ZU HAUS
HILFE, EIN PATE OHNE NERVEN
Historischer Abriss

Flugplatz Großenhain
Infotainment-Guide
Infotainment-News
INVESTIV
INVESTIV Das Magazin der

Düsseldorfer IDEENKAPITAL-Gruppe
INVESTIV Das Magazin der

IDEENKAPITAL-Gruppe
JA ZUM KIND
Konsole Köln
Kulturlandschaften
Land of Genesis
Lebbe geht weider
Leif und die Landstreichler
Logistik Praxis
Marktplatz Böblingen
Metzger intern
Mission Genesis
Models Illustrated
monte
Neue Bremer Zeitung
Pflanzen für ein schönes Zuhause -

Auswahl, Pflege und Gestaltung

Portal Genesis
Reportagen aus der Region
Revelations - Die letzte Offenbarung
Rheinsport
Schanzer 04 News
Schnelle Gerichte für den Feierabend
SCHÖNER KOCHEN
Sherlock Holmes -

Der Seidenstrumpfmörder
Sound&Vision-Guide
Sound&Vision-News
Spielerisch zu einem

besseren Gedächtnis
Sport-Schau Berlin
Stadtzeitung Holzgerlingen
Tatzen-Books
Tatzen-Cards
Tatzen-Musik
Tatzen-Toons
Tatzen-Verlag
Typisch männlich - unbeschreiblich weiblich
Unsere Kinderstars
VIVA
Wetten wie die Profis
Wunderbare Natur
X360

Der Titelschutz Anzeiger

Die nächste Ausgabe: Nr. 742 erscheint am 11.10.2005 Anzeigenschluss: 07.10.2005, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

Die nächste Ausgabe: Nr. 743 erscheint am 18.10.2005 Anzeigenschluss: 14.10.2005, 10 Uhr
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Klasse 12 für Automobile
angemeldeten Gemeinschafts-
marke „Picasso“. Der Auto-
konzern hat seinen Antrag für
„Picaro“ erst ein Jahr später
eingereicht, weshalb Picassos
Erben auf die ältern Rechte po-
chen.

In erster Instanz hatten die
Richter ihre Entscheidung zu
Gunsten DaimlerChryslers da-
mit begründet, dass sich die
Aussprache des Doppelkonso-
nanten „ss“ sehr deutlich von
der des Konsonanten „r“ un-
terscheide und sich die beiden
Zeichen einander zwar optisch
und klanglich ähnlich seien,
der Grad der klanglichen Ähn-
lichkeit jedoch geringfügig sei.

Außerdem hatte das Gericht
erklärt, dass die Bekanntheit
des Namens Picasso so groß
sei, dass eine Verwechslung
mit dem Wort „Picaro“ nicht
zu befürchten sei.

Auch im Revisionsverfah-
ren werden die Richter des
EuGh voraussichtlich gegen
den Picasso-Clan entscheiden.
In 80% der Fälle folgen sie den
von den Generalanwälten vor-
gelegten Rechtsgutachten.
Ruiz-Jarabo Colomer emp-
fiehlt in seiner Stellungnahme,
die Anfechtung des in erster
Instanz gefällten Urteils zu-
rückzuweisen.
Quelle:
www.markenbusiness.de

DaimlerChrysler setzt sich durch

EuGh-Gutachten
schließt Verwechslungs-
gefahr zwischen „picaro”
und „Picasso“ aus.

Die DaimlerChrysler AG
kann den Markennamen „Pi-
caro“ auch in Zukunft für
Kraftfahrzeuge nutzen. Das
geht aus einem Gutachten her-
vor, das der Generalanwalt
Ruiz-Jarabo Colomer jetzt
dem Europäischen Gerichts-

hof (EuGh) vorlegte (Rechtssa-
che C-361/04 P). Die Erbenge-
meinschaft Picassos hat ein
Urteil erster Instanz angefoch-
ten, das den Eintrag der
EU-Marke „Picaro“ für zulässig
erklärt hat. Die Nachfahren des
berühmten Künstlers wollen
DaimlerChrysler am Schutz der
Bezeichnung hindern, weil sie
der Auffassung sind, der Name
ähnle der von ihnen 1997 in

Kanzleigründer Raupach ging –
Sein Name blieb

Domain und Firmenname
kann trotz Kanzleiwechsel
des Gründers beibehalten
werden.

Einer der bekanntesten
deutschen Steuerrechtler un-
terlag vor dem Landgericht
Köln im Streit um seinen Na-
men. Professor Dr. Arndt Rau-
pach hatte die Anwaltskanzlei
Raupach & Wollert-Elmen-
dorff zwar im Juni 2004 verlas-
sen, dennoch darf diese weiter
unter dieser Bezeichnung fir-
mieren. Das entschied nach ei-
nem Bericht der Juve-
Nachrichtendatenbank das
Landgericht Köln im Septem-
ber 2005.

Geklagt hatte Raupach,
der jetzt bei der US-Kanzlei
McDermott Will & Emery tä-
tig ist, auf die Herausgabe der
Domain www.raupach-we.de
sowie darauf, seinen Namen
nicht mehr im Geschäftsver-
kehr zu verwenden. Wie Juve
berichtet, meinten die Kölner
Richter aber, dass Raupach mit
der Namensgebung für die
Kanzlei Raupach & Wol-
lert-Elmendorff im Jahr 1997
bereits sein Einverständnis zur
Fortführung des Namens gege-
ben habe. Damals soll auch ge-
regelt worden sein, dass die
Kanzlei den Namensbestand-

teil Raupach auch nach dessen
Ausscheiden aus der Partner-
schaft fortführen dürfe. Auch
bestehe ein stillschweigendes
Einverständnis, da spätestens
nach dem Wechsel zu McDer-
mott im Juni 2004 Hand-
lungsbedarf bestanden hätte,
das Thema Namensfortfüh-
rung aber nicht erörtert wor-
den sei.

Da in Juristenkreisen
Kanzleinamen meist abgekürzt
verwendet werden, kommt
dem ersten Namen eine beson-
dere Bedeutung zu. Die Ge-
richte führen die Prozess-
vertreter beispielsweise häufig
unter der Bezeichnung „Rau-
pach u.a .“ und auch im
Sprachgebrauch würde es
schlicht heißen: „Um den
Steuerkram kümmert sich
Raupach“. Dumm nur, wenn
Raupach sich bei Raupach
eben nicht mehr kümmert.

Zu einem Vergleich, der
einen möglichen Schaden von
dem Namen Raupach abge-
wendet hätte, kam es trotz
richterlicher Empfehlung
nicht. Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig, mit dem Fort-
gang des Streits vor dem OLG
Köln ist zu rechnen.
Quelle:
www.markenbusiness.de

200 Franken pro Klasse in Singapur

Gazette of International
Marks jetzt online.

Das Publikationsorgan der
WIPO (World Intellectual
Property Organization) zum
Thema Marken, die wöchent-
lich erscheindende “Gazette of
International Marks”, ist jetzt
auch online kostenlos verfüg-
bar. Im Vergleich zur Printaus-
gabe sind damit umfangreiche
Textsuchen möglich. Bisher
sind alle 32 Ausgaben des Jah-
res 2005 zugänglich.

Da die aktuellen Ausgabe
(Nr. 32, 581 pdf-Seiten) neben
den üblichen Markenanmel-
dungen auch einen Überblick
über die Gebühren, die ver-

schiedene Länder bei einer in-
ternationalen Markenanmel-
dung erheben, enthält, erfährt
man beispielsweise, dass eine
Anmeldung in Singapore 200
Schweizer Franken pro Klasse
kostet. Außerdem ist in der
Ausgabe eine aktuelle Liste der
Staaten, die das Madrid Agree-
ment bzw. das Madrid Proto-
col unterzeichnet haben, abge-
druckt. Die Kennzeichnung,
ob für das jeweilige Land nur
das Agreement, nur das Proto-
koll oder beide Regelwerke gel-
ten, erscheint besonders
hilfreich.
Quelle:
www.markenbusiness.de
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Land of Genesis
Mission Genesis
Portal Genesis

In allen Schriftarten, Schreibweisen, Schreib- und grafischen
Gestaltungsweisen, Abkürzungen, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen, Kombinationen, Schriftarten, mit/und Gestal-
tungszusätzen jeder Art, Wortfolgen, Wortverbindungen und
Wortkombinationen oder in allen Wortverbindungen und Satz-
stellungen, mit Untertiteln, Wort- und Satzkombinationen mit
Untertiteln, Wort- und Satzweisen mit/und graphischen Gestal-
tungsweisen, sowie Buchstaben und Namenszusätzen. Allein
stehend und mit allen etwaigen Zusätzen für sinngemäße Titel,
als Einzel- oder Reihentitel in allen Sprachen und sinngemäßen
Übersetzungen für: Film, Fernsehen, Rundfunk, Video, audio-
und visuelle, audiovisuelle, elektronische und digitale Medien al-
ler Art, Printmedien und Druckerzeugnisse aller Art, Literatur,
Lehr- und Seminarveranstaltungen, Fachtagungen, Software-
und Hardware-Produkte, Wort-/ Bild-/Ton- und Wort- mit Bild-
und/mit Ton-Daten- und Videoträger aller Art, Medien zur Daten-
verbreitung und Datendistribution, Online- und Offline-Dienste,
Internetdomains, sonstige Online-Medien, Multimedia-Artikel,
Multimedia-Produkte, Multimedia-Anwendungen aller Art und
Form, Merchandising aller Art und in jeder Form, das Anbieten
und/oder den Handel von Waren- und Dienstleistungen aller Art
und in jeder Form z.B. Kundenkarten, Vorteilskarten- Rabattkar-
ten, Mitgliedskarten - Clubkarten etc.

Rainer Rack,
Assenheimer Straße 19a, 61203 Reichelsheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

- die kultigsten Sportler aller Zeiten
- die kultigsten Stars aller Zeiten
- die kultigsten Musiker aller Zeiten
- die kultigsten Sportler Deutschlands
- die kultigsten Stars Deutschlands
- die kultigsten Musiker Deutschlands
in allen Schreibweisen, sämtlichen Darstellungsformen, Schrift-
arten und Wortverbindungen, für alle Medien, insbesondere
Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, elektronische Medien einschließlich Multi-
media Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

Strömer Rechtsanwälte,
Duisburger Straße 5, 40477 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Rheinsport
Konsole Köln
Kulturlandschaften
Reportagen aus der Region
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten,
Abkürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen und grafi-
schen Darstellungen und/oder Zusätzen und Zusammenset-
zungen in allen Medien, insbesondere Ton- und Bildton- und
Datenträger jeder Art, Film, Hörfunk, Fernsehen, Druckwerke,
Zeitschriften, Bücher, Software, Off-Line- und On-Line Dienste
und Veranstaltungen, Dienstleistungen aller Art sowie der sons-
tigen gewerblichen oder nicht gewerblichen Verwertung ein-
schließlich Merchandising.

center.tv Heimatfernsehen Köln/Düsseldorf GmbH,
Aachener Straße 1051, 50858 Köln

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Man-

danten Titelschutz in Anspruch für:

Typisch männlich -
unbeschreiblich weiblich

Schnelle Gerichte für den Feierabend
Spielerisch zu einem

besseren Gedächtnis
Auf den Spuren der Natur
Geschichten aus der Geschichte
Pflanzen für ein schönes Zuhause -

Auswahl, Pflege und Gestaltung
Berlin - Unsere Hauptstadt

einst und heute
500 Pflegeleichte Pflanzen

für Ihren Traumgarten
Wunderbare Natur
1000 Fragen an die Wissenschaft
in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen
für alle Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel
sowie Bild-, Ton- und Datenträger.

Rechtsanwalt Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Models Illustrated
in allen Darstellungsformen, Schreibweisen und Zusammenset-
zungen, in allen Medien, und zwar auch für Druckerzeugnisse,
Rundfunk- und Fernsehsendungen, Internet sowie Bild-, Ton-
und Datenträger sowie Veranstaltungen und Dienstleistungen
aller Art.

Harmsen · Utescher
Rechtsanwalt Rainer Kaase,
Alter Wall 55, 20457 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Historischer Abriss
Flugplatz Großenhain

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, insbesondere
Druckerzeugnisse, Ton- und Datenträger aller Art, öffentlichen
Veranstaltungen wie Messen und Ausstellungen sowie Plaka-
ten, Prospekte, Aufkleber und Merchandising in jeder Form.

Arbeitsgruppe Historik Flugplatz Großenhain,
Baudaer Straße 2, 01561 Wildenhain

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Infotainment-News
Infotainment-Guide
Sound&Vision-News
Sound&Vision-Guide

in allen möglichen Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, Abkür-
zungen, Schriftarten, graphischen Gestaltungen, Zusätzen wie
beispielsweise Zielgruppen oder Jahreszahlen, Untertiteln und
Zusammensetzungen in sämtlichen Druckerzeugnissen, Onli-
ne- und sonstigen Medien, einschließlich Bild- und Ton-Träger,
Hörfunk, Film und Fernsehen, sowie für die Nutzung als Titel für
Bild- und Ton-Produktionen aller Art, Software, Off- und Online-
Dienste sowie insbesondere Websites, CD-ROM, DVD und
sonstige Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, elektroni-
sche und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und Printme-
dien sowie für Veranstaltungen, Messeaktivitäten und Dienst-
leistungen aller Art. Der Schutz soll sich sowohl auf Einzel- und
Reihentitel, als auch auf Untertitel und Supplements beziehen.

René Roland Katterwe,
Eschenweg 13, 51688 Wipperfürth

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Blick Punkt bzw. Blickpunkt
Reportage Magazin für
Mäkelbörg (Mecklenburg)

Blick Punkt bzw. Blickpunkt
das News und Reportage-Magazin

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

AV TEAM PRESS,
Elbstraße 5, 19303 Rüterberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Wetten wie die Profis
in allen Wort- und Zeichenverbindungen, Zusammensetzungen,
Abkürzungen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen,
Schreibweisen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien,
einschließlich Ton-, Bild- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fern-
sehen (insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als
Titel für Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und
sonstige elektronische und digitale Medien und Netzwerke ein-
schließlich Off- und Online-Diensten, sonstige audiovisuelle
Medien, sonstige Multi-Media-Anwendungen, sowie Softwa-
reerzeugnisse, CD-ROM, CD-I, DVD, sonstige CD-Derivate,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommunikations-
dienstleistungen (einschließlich Unified Messaging Systems,
SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art und
Form, Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen sowie
Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet, so-wie öffentli-
che Veranstaltungen.

Pauly Rechtsanwälte,
Kurt-Schumacher-Straße 16, 53113 Bonn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Collage
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Zusätzen,
Wortverbindungen und Schriftarten für alle Medien, insbeson-
dere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und elektro-
nische Medien einschließlich Multimedia-Diensten (On- und
Offline, insbesonders Internet).

Smart Things Internetkommunikation GmbH,
Rochusstraße 41, 51570 Windeck
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Gezielt gegen Gastritis
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Dar-
stellungsformen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombina-
tionen, grafischen Gestaltungen, entsprechenden Zusätzen,
Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Medien, insbeson-
dere Tonträger und Merchandising, Bildtonträger, Film, Hör-
funk, Fernsehen, Software, Off- und Online-Dienste, CD-Rom,
CD-I, DVD und MD (miniDisc) und andere Datenträger sowie für
sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und
Netzwerke, für Bücher und alle anderen Printmedien, Veranstal-
tungen und Dienstleistungen aller Art.

Peter Keil Rechtsanwalt,
Louisenstraße 139, 61348 Bad Homburg v.d.H.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

INVESTIV
INVESTIV

Das Magazin der Düsseldorfer
IDEENKAPITAL-Gruppe

INVESTIV
Das Magazin der
IDEENKAPITAL-Gruppe

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

IDEENKAPITAL AG,
Berliner Allee 27-29, 40212 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Leif und die Landstreichler
in allen Abwandlungen, Schriftarten und Schreibweisen, Abkür-
zungen und Darstellungsformen für alle Medien (insbesondere
für Kino-, Rundfunk- und Fernsehsendungen, Druckerzeugnis-
se, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digi-
tale Medien sowie Netzwerke, Online-Dienste und Software-
erzeugnisse).

JRF GmbH & Co. KG,
Robert-Heuser-Straße 8, 50968 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Unsere Kinderstars
in allen Schreibweisen, Schriftarten, Wortverbindungen, Dar-
stellungsformen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Gestaltungen, mit allen Zusätzen
(insbesondere numerischen und nicht-numerischen, Reihenfol-
ge-, Kalender-, Zeit- und Datumsangaben), Untertiteln und Zu-
sammensetzungen für alle Medien, insbesondere Tonträger
und Merchandising, Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen,
Software, Off- und Online-Dienste, CD, CD-ROM, CD-I, DVD,
MC und MD und andere Datenträger und Multimediaprodukte
sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Me-
dien und Netzwerke, für Bücher und Druckerzeugnisse jeder
Art, Veranstaltungen und Dienstleistungen aller Art.

Artists & Acts Music Publishing GmbH,
Ritter-Hilprand-Straße 1, 82024 Taufkirchen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Grand Prix des Karneval(s)
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wort- und Zahlenverbindungen, Ti-
telkombinationen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden
Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Medien, ein-
schließlich Ton-, Bild- und Bildtonträger, Film-, Hörfunk-, Soft-
ware-, Off- und Online-Dienste und -Produkte, Internet, CD-
ROM, CD-I und andere Datenträger sowie für sonstige andere
audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwer-
ke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich Uni-
fied Messaging Systems, SMS, WAP), Bücher, sowie Print-
medien und Druckerzeugnisse, sowie Veranstaltungen, Dienst-
leistungen und Merchandisingerzeugnisse aller Art.

Andreas H. Matern,
Erzgiessereistraße 26, 80335 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Der Fluch von Hellestad
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RAin Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Metzger intern
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Back Media Verlagsgesellschaft mbH,
Universitätsstraße 74 a, 44789 Bochum

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

CHAMPIONIZER
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Hill & Knowlton Communications GmbH & Co. KG,
Friedrichstraße 76, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

X360
in allen Wortverbindungen, Schreibweisen, Darstellungsfor-
men, Schriftarten, Abkürzungen, Abwandlungen, Wort- und Zei-
chenverbindungen, Titelkombinationen, grafischen Darstel-
lungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen
für alle Medien, insbesondere für alle Printmedien und Druck-
erzeugnisse aller Arten und Formen, Rundfunk, Fernsehen, au-
diovisuelle Medien, Bild, Ton- und Datenträger aller Art, alle
elektronischen und digitalen Medien und Netzwerke, CD-ROM,
DVD, CD-I, Offline- und Onlinedienste und sonstige Online-Me-
dien, Internet, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommunika-
tionsdienstleistungen (einschließlich Unified Messaging
Systems, SMS, WAP), Unterhaltungsshows, Events, Musikdar-
bietungen sowie Bühnenshows, weiterhin Dienstleistungen,
Merchandising in jeglicher Form, Domain-Bezeichnungen im In-
ternet und Intranet.

Media Pro BV,
Kuipersdijk 194-196,
7512 CM Enschede/Niederlande

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz
für unsere Mandantin, die DEKRA e.V. in Anspruch für:

DEKRA Car Operator
Car Operator
Caroperator

in jeglicher Schreibweise und Gestaltung für Druckereierzeug-
nisse und alle Medien, insbesondere für Druckereierzeugnisse,
Hörfunk, Film, Fernsehen, Musical, Theater, elektronische und
digitale Medien, Offline- und Online-Dienste und sonstige On-
line-Medien sowie für Software-Erzeugnisse und Bild-, Ton-
und Datenträger aller Art, Merchandising und Musikveran-
staltungen.

UEXKÜLL & STOLBERG Patentanwälte,
Beselerstraße 4, 22607 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Sport-Schau Berlin
in allen Schreibweisen, insbesondere Groß- und Kleinschrei-
bung, Darstellungsformen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen,
graphischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln, Schrift-
arten und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere Hör-
funk, Film, Fernsehen, und sonstige elektronische Medien und
Netzwerke einschließlich Offline- und Online-Dienste (insbe-
sondere Internet), sonstige audiovisuelle Medien sowie Softwa-
re-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I, DVD, alle sonstigen CD-
Derivate, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art sowie sonstige
audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwer-
ke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich Uni-
fied Messaging Systems, SMS, WAP), Merchandising-
Produkte, Veranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und
alle anderen Printmedien und Druckerzeugnisse sowie Dienst-
leistungen aller Art.

The Limelight Company - Sportagentur KG,
Eisenacher Straße 53, 10823 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für meinen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Tatzen-Verlag
Tatzen-Books
Tatzen-Cards
Tatzen-Musik
Tatzen-Toons

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

RA Joachim A. Birr,
Deichstraße 19, 20459 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Erfolgstrainer
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

IMV-Verlag GmbH & Co. KG,
Breitwiesenstraße 28, 70565 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

monte
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Abwandlungen
und Schriftarten für alle Medien.

Rechtsanwalt Edgar van Mark,
Veichtedergasse 2, 84036 Landshut

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Schanzer 04 News
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien,
insbesondere Druckerzeugnisse und Fanmagazine.

FC Ingolstadt 04 e.V.,
Gaimersheimer Straße 36, 85057 Ingolstadt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Sherlock Holmes -
Der Seidenstrumpfmörder

DER TEUFEL IN DIR - LYING IN WAIT
HILFE, DAD ALLEIN ZU HAUS
HILFE, EIN PATE OHNE NERVEN
Revelations - Die letzte Offenbarung
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

K1 Kabel 1 Fernsehen GmbH,
Gutenbergstraße 1, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Lebbe geht weider
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, entsprechenden Zusätzen, Untertiteln und Zusammen-
setzungen in allen Medien, einschließlich Tonträgern, Bildton-
träger, Film, Hörfunk, Fernsehen, sowie allen elektronischen
Medien, insbesondere auch Online- und Offline-Dienste ( z.B.
Internet), Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, insbesondere
auch CD-ROM, CD-I und DVD sowie für sonstige audiovisuelle,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und
alle Printmedien, Veranstaltungen und Dienstleistungen aller
Art.

rheinmaintv GmbH & Co. KG,
Daimlerstraße 12, 61352 Bad Homburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Neue Bremer Zeitung
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien,
insbesondere periodische Druckschriften.

Tobias Kalinowski - Patentanwalt -,
Annette-Kolb-Straße 10, 28215 Bremen
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

VIVA
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia-Anwendungen.

Rechtsanwälte White & Case LLP,
Jungfernstieg 51, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

Dichter am Ball
in allen Schreibweisen für Druckwerke, Bild-, Ton- und Datenträ-
ger aller Art, Hörfunk, Fernsehen, Film und Internet.

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK,
Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Logistik Praxis
in allen Darstellungsformen, Schreibweisen, Schriftarten, Kom-
binationen, graphischen Darstellungen für Printmedien, Events,
Onlinepublikationen und sonstigen digitalen Medien.

Rechtsanwälte Förstermann & Schnieder,
Rubensstraße 22, 30916 Isernhagen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

FUNDUS
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien, print und non-
print, online und offline, als Einzel- und Reihentitel, sowie für
Dienstleistungen und Veranstaltungen.

BSB Rechtsanwälte & Patentanwälte,
Hohenzollernstraße 93, 80796 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

BYM
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia-Anwendungen.

Rechtsanwälte White & Case LLP,
Jungfernstieg 51, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

JA ZUM KIND
in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen,
Darstellungsformen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortver-
bindungen, Titelkombinationen, graphischen Darstellungen,
Untertiteln und/oder Zusammensetzungen für alle Medien.

Marken Verlag GmbH,
Bonner Straße 323, 50968 Köln
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Marktplatz Böblingen
Stadtzeitung Holzgerlingen
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Wochenblatt Böblingen GmbH & Co. KG,
Böblinger Straße 76, 71065 Sindelfingen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

SCHÖNER KOCHEN
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

LIVE MAGAZIN SAAR - H & P -
VERLAG HOYER GmbH,
Nikolausstraße 16, 66399 Mandelbachtal
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Möchten Sie Ihre Titelschutzanzeige erneut
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zweite inhaltsgleiche Anzeige einen Rabatt
von 50%.
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